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Low Vision für integrativ beschulte sehbehinderte
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Mit dem Schuleintritt und während der gesamten Schulzeit verändern sich die Sehaufgaben in Verbindung mit schulischen Anforderungen für ein sehbehindertes Kind / einen Jugendlichen enorm. Dies erfordert eine individuelle sehbehindertenspezifische Anpassung an die neue Lernsituation und Aufgabenbewältigung, um dem Kind optimale Lern- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Mit den entsprechenden optischen und technischen Hilfsmitteln und den darauf abgestimmten Hilfsmittelschulungen, werden den Kindern und Jugendlichen individuelle Orientierungs- und Lernstrategien vermittelt.
Was leistet die Schulung?
Der Unterricht orientiert sich inhaltlich an den individuellen Voraussetzungen und den

Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens, der sechs Stufen in den Bereichen Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben definiert. 
Die im Folgenden genannten Stufen sind Schwerpunkte und zeigen mögliche Unterrichtsinhalte auf:

· elementare Sprachverwendung A1 und A2 (Grundstufe),

· selbstständige Sprachverwendung B1 und B2 (Mittelstufe),

· kompetente Sprachverwendung C1 und C2 (Oberstufe).
Der Bereich Low Vision (Sehfunktionstherapie) bietet die Möglichkeit, visuelle Tätigkeiten wie z. B. Lesen, Detailerkennung oder Schreiben effizienter auszuführen. Die sehbehinderten Kinder und Jugendlichen werden befähigt, visuelle Tätigkeiten in der Schule mit so wenigen Einschränkungen wie möglich durchführen zu können.
Ausgehend von der augenärztlichen Diagnose werden anfangs durch eine Sehfunktionsbestimmung die individuellen Sehprobleme des Kindes/Jugendlichen analysiert. Hierbei werden räumliche Bedingungen wie Beleuchtungsverhältnisse, der Arbeitsplatz, aktuell verwendete Arbeitsmaterialien und die Arbeitsanforderungen einbezogen. Basierend auf dieser Untersuchung erfolgt die individuelle Anpassung von optischen und technischen Hilfsmitteln. Gemeinsam wird erprobt, welche vergrößernden Sehhilfen wie Lesebrillen, Lupen, Bildschirmlesegerät, PC mit Vergrößerungssoftware und adaptive Hilfsmittel wie Licht, Leseständer oder Markierungen das vorhandene Sehvermögen so unterstützen können, dass es optimal ausgenutzt werden kann.
Anhand der Ergebnisse der Sehfunktionsbestimmung und der erprobten Hilfsmittel wird ein individueller Schulungs- und Übungsplan erstellt, der im sich anschließenden Sehfunktionstraining realisiert wird. Benötigt das Kind/Jugendlicher ein Monokular z. B. zum Tafellesen, kann Handhabung und Anwendung im Klassenraum geübt werden. Arbeitet es am PC, so kann die Handhabung einer Vergrößerungssoftware der Trainingsinhalt sein. Oder es wird als Schriftmedium sowohl Punkt- als auch Schwarzschrift verwendet, hier können die Bedienung und effektive Nutzung von Braillezeile, Tastatur, Vergrößerungsprogramm etc. Übungsschwerpunkte direkt im Unterricht dargestellt werden. 
Ziel des Trainings ist die Vermittlung von Arbeitstechniken und Lernstrategien, die das Lernen und die Bewältigung von Alltagsaufgaben fördern und unterstützen.      
Das  Sehfunktionstraining kann mobil zu Hause oder in der Schule (gemeinsam mit den Lehrkräften der Heimatschule) stattfinden. 

Im Rahmen unseres Angebotes können folgende Aufgabenfelder abgedeckt

werden:

1. Sehfunktionsbestimmung

2. Erprobung von vergrößernden Sehhilfen und adaptiven Hilfsmitteln

3. Sehfunktionstraining

4. Einführung und Training in der Handhabung von vergrößernden Sehhilfen in der Schule

1. und zu Hause

5. Exzentrisches Sehtraining bei Makulaerkrankungen oder Zentralskotom

6. Training von visuellen Tätigkeiten im jeweiligen Wirkungsbereich

7. Erprobung von technischen Hilfsmitteln (i. V. m. notwendiger Ausstattung Kontaktvermittlung

2. zu Hilfsmittelherstellern)

8. Einführung und Training von technischen Hilfsmitteln, z. B. am PC mit Vergrößerungssoftware oder bei Nutzung von Mischtechniken (Vergrößerung, Sprachausgabe, Braille)
Die Vermittlung der Kenntnisse findet im Einzelunterricht statt.
Finanzierung

Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben in der Regel einen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII).

Der zuständige Sozialhilfeträger kann im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung gemäß § 53 i. V. mit § 54 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)- Sozialhilfe – die Kosten übernehmen.
Wir beraten Sie gern in unseren Sehzentren der

SFZ Förderzentrum gGmbH:

Sehzentrum Berlin / Brandenburg 

Standort: Berlin

Möllendorffstraße 3

10367 Berlin

Telefon: 030 726168-71

Fax: 030 726168-72

Standort: Königs Wusterhausen

Luckenwalder Straße 64

15711 Königs Wusterhausen

Telefon: 03375 2196-38

Fax: 03375 2196-32

Informationen im Internet erhalten Sie unter www.sfz-chemnitz.de
